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A. Einführung in die Problemstellung,
Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Im Kontext strafrechtlicher Rechtfertigung stellt die Binnenkollision von
Rechtsgütern kein seltenes Phänomen dar. Ein häufig aufgegriffenes Beispiel ist
etwa der sogenannte „Brand-Rettungsfall“ 1, bei dem eine Person – je nach Fall-
gestaltung der Vater oder ein Feuerwehrmann – ein Kind aus dem Fenster eines
brennenden Hauses in die Arme eines auffangbereiten Retters wirft, um es vor
dem ansonsten drohenden Tod durch die Flammen oder den Rauch zu retten. Da-
bei wird eine Verletzung oder gar Tötung des Kindes in Kauf genommen.2 Wei-
tere relevante Beispiele stellen Konstellationen der Sterbehilfe3, die Verhinde-
rung eines Suizids sowie notfallmäßige, oft lebensgefährliche Rettungsmaß-
nahmen im medizinischen Kontext dar.4 Minder dramatisch, aber nicht weniger
verbreitet ist auch das Beispiel des Eindringens in ein Haus, unter Umständen
bei gleichzeitiger Beschädigung von Fenstern oder Türen, um den Wasserfluss
einer schadhaften Wasserleitung aufzuhalten und somit größere Schäden für den
Eigentümer zu verhindern.5 In die gleiche Richtung geht das gewaltsame Aufbre-
chen der Tür eines fremden Hauses, aus dem Rauch dringt.6

Alle aufgeführten Fälle weisen eine Gemeinsamkeit auf: Ein Dritter opfert
oder gefährdet ein Rechtsgut des Betroffenen, um ein anderes derselben Person

1 So bezeichnet von Kühl, AT, § 8 Rn. 34.
2 Diese Konstellation lag einem vom BGH entschiedenen, in JZ 1973, 173 f. veröf-

fentlichten Fall zugrunde, auch wenn es dort nicht um die Frage der Rechtfertigung des
Handelns, sondern um die Strafbarkeit des Nichthandelns ging; siehe dazu die Bespre-
chung von Ulsenheimer, JuS 1972, 252 ff., sowie zur Sachverhaltsdarstellung ausführ-
lich Dallinger, MDR 1971, 361, 361. In der hier angesprochenen Konstellation wird der
Fall z. B. aufgegriffen bei Jakobs, AT, Abschn. 13 Rn. 30; Roxin, AT I, § 16 Rn. 102;
Stratenwerth/Kuhlen, AT, § 9 Rn. 106; Welzel, Strafrecht, S. 91 f.; Wessels/Beulke/Satz-
ger, AT, § 9 Rn. 476; Perron, in: Schönke/Schröder, § 34 Rn. 8a; Zieschang, in: LK-
StGB, § 34 Rn. 59, 61.

3 Die Bezeichnung eines Verhaltens als „Sterbehilfe“ wird in der Literatur zum Teil
kritisch betrachtet, vgl. Schöch/Verell, GA 2005, 553, 560. Im Folgenden soll dieser
derzeit noch überwiegend gebrauchte Begriff jedoch weiterhin verwendet werden. Vgl.
ausführlich zum Begriff „Sterbehilfe“ und möglichen alternativen Bezeichnungen Hil-
lenkamp, in: Handbuch Sterben und Menschenwürde I, S. 349, 350 ff.

4 Vgl. zu diesen Beispielen im genannten Zusammenhang auch Engländer, GA 2010,
15, 17, 25 f.

5 Jescheck/Weigend, AT, S. 386; Roxin, AT I, § 18 Rn. 5; Stratenwerth/Kuhlen, AT,
§ 9 Rn. 32; Welzel, Strafrecht, S. 92; siehe auch bereits Zitelmann, AcP 99 (1906), 1,
106.

6 Lenckner/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, Vor § 32 Rn. 55.



zu retten. Die betreffenden Rechtsgüter stehen also demselben Rechtsgutsträger
zu. Angesichts dieser Gleichartigkeit der Grundsituation mutet es auf den ersten
Blick inkonsequent an, dass sich die Parallelität nicht auch in der Rechtfertigung
der Konstellationen widerspiegelt. Während nämlich grundsätzlich in derartigen
Fällen auf die Einwilligungsregeln, das heißt konkret die Rechtfertigungsgründe
der Einwilligung und mutmaßlichen Einwilligung, abgestellt wird, kommt in den
Fällen, in denen diese an ihre Grenzen stoßen, häufig der rechtfertigende Not-
stand nach § 34 StGB zum Tragen.7 Die unterschiedliche Handhabung zeigt sich
exemplarisch auch im Vergleich der Lösung zweier der genannten prominenten
Beispielsfälle. Die „schadhafte Wasserleitung“ fungiert als typisches Beispiel für
das Eingreifen einer mutmaßlichen Einwilligung,8 der „Brand-Rettungsfall“ hin-
gegen wird überwiegend im Zusammenhang mit § 34 StGB erörtert und dement-
sprechend gelöst.9

Deutlich erkennbar ist die Intention hinter der genannten Vorgehensweise. Die
Anwendung des § 34 StGB in den „kritischen“ Fällen dient dazu, die durch die
Einwilligungsregeln begründeten Hindernisse zu umgehen und auf diesem Wege
ergebnisorientiert die Rechtfertigung des Handelns zu ermöglichen.10 Konkret
wird dies relevant, wenn über das betroffene Rechtsgut, insbesondere das Leben,
nicht verfügt werden kann, sowie teils bei fehlender Einwilligungsfähigkeit.11

Die Wahl des Rechtfertigungsgrundes ist indes keine praktische, sondern eine
dogmatische Frage. Dogmatik wiederum zeichnet sich dadurch aus, in sich
schlüssige und allgemeingültige Regeln und Systematisierungen zu entwickeln,
an denen sich das Recht dem Aufbau und der Konzeption nach orientiert.12 Eine

18 A. Einführung in die Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

7 Siehe dazu etwa Roxin, AT I, § 16 Rn. 101 f.; Wessels/Beulke/Satzger, AT, § 9
Rn. 476; Günther, in: SK-StGB, § 34 Rn. 60 f.; Lackner/Kühl, StGB, § 34 Rn. 4; Per-
ron, in: Schönke/Schröder, § 34 Rn. 8a; Boll, S. 108 f.; Merkel, S. 154 f.; Thiel,
S. 95 f.; für eine durchgehende, wenn auch analoge, Anwendung des § 34 StGB aller-
dings Wollschläger, S. 273, 275, dessen Argumentation jedoch schwerpunktmäßig auf
das Zivilrecht ausgerichtet ist.

8 Wie sich den in Fn. 5 Abschn. A. genannten Nachweisen entnehmen lässt; mit Aus-
nahme von Zitelmann, AcP 99 (1906), 1, 106, der eine Rechtfertigung über die Grund-
sätze der Geschäftsführung ohne Auftrag vorschlägt. Siehe aber Heidner, S. 169 zur Er-
fassung auch des Beispiels der geplatzten Wasserleitung durch § 34 StGB.

9 So von allen in Fn. 2 Abschn. A. genannten Autoren der Lehrbücher und Kommen-
tarliteratur; Welzel, Strafrecht, S. 91 f. allerdings noch zur Rechtslage vor der Normie-
rung des § 34 StGB unter Anwendung des diesem entsprechenden übergesetzlichen
rechtfertigenden Notstands.

10 Kritisch zu dieser Vorgehensweise aber Erb, in: MK-StGB, § 34 Rn. 32.
11 Vgl. zu diesen Konstellationen Schmitz, S. 20 ff. In den Fällen, in denen gegen

den Willen des Betroffenen gehandelt wird, wird herkömmlicherweise lediglich bei Ge-
fährdung des Lebens eine Rechtfertigungsmöglichkeit durch § 34 StGB eröffnet. Daher
sollte man diese entgegen Schmitz, S. 25 ff. nicht als eigenständige Fallgruppe der An-
wendung des rechtfertigenden Notstands ansehen, sondern besser im Zusammenhang
mit den Fällen der Lebensbetroffenheit klassifizieren.

12 Vgl. dazu Würtenberger, in: Rechtsdogmatik, S. 3, 6. Siehe allgemein zu Begriff,
Geschichte und Entwicklung von Dogmatik die Abhandlung von Herberger, 1981.



Argumentation rein vom Ergebnis her erscheint dabei nicht zulässig.13 Zwar ist
das Ergebnis im Rahmen einer dogmatischen Herangehensweise nicht zwingend
bedeutungslos. Ihm kann insoweit jedoch allenfalls eine Überprüfungs- oder Be-
grenzungsfunktion zukommen.14 Das Bewertungsergebnis darf der zugrunde lie-
genden Dogmatik aber nicht überlegen sein, um die Gefahr einer Beliebigkeit in
der Entscheidungsfindung zu verhindern.15 Unter Berücksichtigung dieser Erwä-
gungen stellt sich die Frage, wie eine dogmatisch konsequente Lösung der Pro-
blematik ausgestaltet sein sollte und ob die herrschende unterschiedliche Hand-
habung der anzuwendenden Rechtfertigungsgründe damit in Einklang steht.

In der Literatur wird jener Thematik bislang nicht ausreichend Rechnung ge-
tragen. Der Problemkreis „Rechtfertigung bei Binnenkollision von Rechtsgütern“
wird zwar nicht völlig aus der strafrechtlichen Behandlung ausgeklammert.16

Auch die mögliche Inkonsequenz in der Wahl des Rechtfertigungsgrundes ist
vereinzelt als problematisch herausgestellt worden.17 Insgesamt handelt es sich
jedoch zumeist nur um fragmentarische Erörterungen, die spezielle Problem-
punkte herausgreifen. So wird die Frage nach der Behandlung einer Binnenkolli-
sion von Rechtsgütern insbesondere im Rahmen der Diskussion um die soge-
nannte indirekte Sterbehilfe angesprochen18 und damit eine Sonderproblematik,
nämlich der Bezug zu dem Rechtsgut Leben und der Einwilligungssperre aus
§ 216 StGB, fokussiert. Hinsichtlich der dogmatischen Aspekte finden sich in
den meisten Fällen – wenn überhaupt – schwerpunktmäßig Ausführungen zur
strukturellen und teleologischen Anwendbarkeit des § 34 StGB.19 Soweit bisher
ersichtlich, liefern lediglich zwei Autoren eine allein und explizit den Themenbe-
reich der Rechtfertigung bei Binnenkollision von Rechtsgütern betreffende allge-
meine Abhandlung: Engländer widmet sich der Thematik in einem Beitrag in
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht mit dem Titel „Die Anwendbarkeit von § 34
StGB auf intrapersonale Interessenkollisionen“ aus dem Jahr 2010,20 wenngleich

A. Einführung in die Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 19

13 Siehe zur Ablehnung einer primär ergebnisorientierten Begründung im Recht auch
die Ausführungen bei Larenz, Methodenlehre, S. 156.

14 Vgl. diesbezüglich etwa die Bedeutung des § 34 S. 2 StGB als Ausdruck von Ab-
wägungsgrenzen, wozu unter D. I. 2. a) aa) (3) nähere Erörterungen folgen, oder das
argumentum ad absurdum, das eine ergebnisbasierte Argumentationsmöglichkeit zur
Überprüfung bzw. Korrektur eines gefundenen Ergebnisses darstellt. Siehe ausführlich
zum argumentum ad absurdum Stellhorn, ZJS 2014, 467 ff.

15 Vgl. Joerden, in: FS Roxin 2011, S. 593, 606.
16 Siehe etwa Duttge, in: HK-GS, § 34 Rn. 9; Neumann, in: NK-StGB, § 34

Rn. 32 ff.; Merkel, S. 154 f., 528 f.
17 Erb, in: MK-StGB, § 34 Rn. 32.
18 Exemplarisch dafür Neumann, in: FS Herzberg, S. 575 ff.
19 Vgl. etwa Knauf, S. 83 ff.; Trück, S. 87 ff. Kurze Erwägungen zu diesem Problem-

kreis lassen sich ebenfalls etwa bei Duttge, in: HK-GS, § 34 Rn. 9; Fisch, S. 106 fin-
den.

20 GA 2010, 15 ff.


